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Ansprechpartner zu Fragen des Volksbegehrens gegen das 
Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz vom 11.11.2013  im Amtsgerichtsbezirk

Rechtsanwalt 
Veikko Hackendahl 
Goethestraße 10  

18209 Bad Doberan 
Telefon: 038203/773704 

Telefax: 038203/773705  
-Mail: ra-hackendahl@t-online.de 

 
Adresse können die Materialien des Volksbegehrens 

werden auch die Unterschriftenlisten gesammelt.
über www.gerichtstruktur-mv.de abgerufen werden

Fakten und Zahlen zum Amtsgericht Bad Doberan

Verbindungsstraße 4 in 18209 Bad Doberan 
0  

79210 
verwaltung@ag-baddoberen.mv-justiz.de 

Frau Birgit Freese 

Landgericht Rostock 
Landkreis Rostock 

Größe des Amtsgerichtsbezirkes               550,93  km² 
Gerichtseingesessene im Bezirk (30.06.2013)  51.298  EW 

im Amtsgerichtsbezirk               93,11  EW/km²
Zahl der Städte und Gemeinden           21  Städte/Gemeinden
Wahlberechtigte im Amtsgerichtsbezirk (ab 18 Jahre) 42.224  Bürger

              5  (auf Vollzeit)

Amtsgerichtsbezirk 

Bad Doberan 
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Volksbegehrens gegen das 
im Amtsgerichtsbezirk  

s bezogen werden 
gesammelt. Weitergehende 

abgerufen werden. 

Bad Doberan  

EW/km² 
Städte/Gemeinden 
Bürger 
(auf Vollzeit) 
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derzeit tätige Richter                5 (nach Köpfen)   
ehrenamtliche Richter/Schöffen             45 
Mitarbeiterstellen                 24 
Gerichtsvollzieher       3 
Rechtsanwälte im Amtsgerichtsbezirk            49  
Notare im Amtsgerichtsbezirk               2 
 
Eigentümer der Gerichtsimmobilie   Mietobjekt   
        sanierungsbedürftig 
 
Tätigkeitsbereiche des Amtsgerichtes Bad Doberan : 
 
 Zivilsachen 

• Erkenntnisverfahren 
• Kostenfestsetzungsverfahren 
• Vollstreckung (Pfändungs- und 

Überweisungsbeschlüsse,Vollstreckungsschutzanträge) 
• Zwangsversteigerungssachen 
• Zwangsverwaltungssachen 
• Mobiliarvollstreckungssachen (mit Verteilungssachen) 

 
 Familiensachen 

• Familienstreitsachen 
• Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit  
• Vormundschaftssachen 
• Pflegschaften 
• Güterrechtsregistersachen 

 
 Strafsachen und Ermittlungssachen 

• Ermittlungsrichtersachen (richterliche Untersuchungshandlungen, 
Haftanordnung, richterliche Vernehmung) 

• Strafverfahren vor dem Strafrichter 
• Strafverfahren vor dem Jugendrichter 
• Strafsachen vor dem Schöffengericht  
• Strafsachen vor dem Jugendschöffengericht 
• Unterbringungs- und Freiheitsentziehungssachen 
• Bußgeldsachen 
• Bewährungsaufsicht 

 
 Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit  

• Grundbuchsachen 
• Nachlassachen (Pflegschaften,Erbscheine, Ausschlagungen, 

Testamente) 
• Betreuungssachen 
• Angelegenheiten der Beratungshilfe 
• Beurkundungssachen 
• Rechtsantragstelle f. d. Aufnahme von Entscheidungen 
• Hinterlegungssachen 
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III. 
Änderungen nach dem Gerichtsstrukturneuordnungsgese tz vom 11.11.2013 für 
den Gerichtsstandort Bad Doberan 
 
Das Amtsgericht Bad Doberan bleibt bis zu seiner Auflösung am 11.05.2015 noch als 
Amtsgericht bestehen und wird dann dem Amtsgericht Rostock zugeschlagen ohne 
noch in Form einer Zweigstelle Teilaufgaben eines Gerichtes zu realisieren.  
 

11.05.2015 Schließung 
 
Der Amtsgerichtsbezirk Bad Doberan erfasst folgende Städte und Gemeinden: 
(EW/Flächen nach Statistisches Landesamt 30.06.2013): 
 

Stadt/  
Gemeinde 

Einwohner  Größe 
in km² 

Bad Doberan (Stadt) 11.538 3.276 
Kröpelin (Stadt) 4.784 6.726 
Kühlungsborn (Stadt) 7.436 1.615 
Neubuckow (Stadt) 3.893 2.499 
Satow (Stadt) 5.449 11.964 
Admannshagen-Bargeshagen 2.813 1.569 
Bartelshagen-Parkentin 1.235 1.520 
Börgerende-Rethwisch 1.671 1.500 
Hohenfelde 844 945 
Nienhagen 1.880 590 
Reddelich 888 913 
Retschow 940 1.887 
Steffenshagen 468 932 
Wittenbeck 808 994 
Alt Bukow 467 1.513 
Am Salzhaff 503 1.545 
Bastorf 1.044 2.440 
Biendorf 1.165 4.086 
Carinerland 970 3.785 
Kirch Mulsow 317 1.450 
Rerik (Stadt) 2.185 3.344 
Zusammenfassung  51.298 55.093 

 
 
IV.    
Zum Volksbegehren – bezogen auf den derzeitigen Amt sgerichtsbezirk Bad 
Doberan 
 
Um die gesetzliche Vorgabe für ein wirksames Volksbegehren zu erfüllen, müssen 
120.000 gültige Unterschriften, einschließlich der persönlichen Daten, auf den 
bereitgestellten, und einheitlich zu verwendenden Stimmzetteln gesammelt werden.  
 
Dies wären 9,11% der wahlberechtigten Bürger des Landes. Da aber mit ca. 15 % 
ungültiger Stimmen gerechnet wird (unvollständiger oder unleserlicher Eintrag, 
Doppelabgabe), ist ein entsprechend höhrer Ansatz angemessen, um das Ziel sicher 
zu erreichen. Daher soll von 11,13 % ausgegangen werden. 
 
Bezogen auf die einzelnen Städte und Gemeinden des Amtsgerichtsbezirkes Bad 
Doberan  stellt sich dies wie folgt dar, wobei sich aus der besonderen Betroffenheit 
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dieses Bereiches durch die Schließung des Amtsgerichtes schon ein pauschaler 
Zuschlag von weiteren 30 % rechtfertigt: 
 

Stadt/  
Gemeinde 

Einwohner  Wahl-
berechtigte 

 

Mindestzahl  
 

Zielstellung  
mit 

Zuschlag 
Bad Doberan (Stadt) 11.538 9.497 1.058 1.376 
Kröpelin (Stadt) 4.784 3.938 439 571 
Kühlungsborn (Stadt) 7.436 2.683 299 389 
Neubuckow (Stadt) 3.893 3.205 357 465 
Satow (Stadt) 5.449 4.486 500 650 
Admannshagen-Bargeshagen 2.813 2.316 258 336 
Bartelshagen-Parkentin 1.235 1.017 114 149 
Börgerende-Rethwisch 1.671 1.376 154 201 
Hohenfelde 844 695 78 102 
Nienhagen 1.880 1.549 173 225 
Reddelich 888 731 82 107 
Retschow 940 774 87 114 
Steffenshagen 468 386 49 64 
Wittenbeck 808 666 75 98 
Alt Bukow 467 385 43 56 
Am Salzhaff 503 415 47 62 
Bastorf 1.044 860 96 125 
Biendorf 1.165 959 107 140 
Carinerland 970 799 89 116 
Kirch Mulsow 317 261 30 39 
Rerik (Stadt) 2.185 1.799 201 262 
 21 Städte/Gemeinden  51.298 42.224 4.700 6.111 

 

6.111 Unterschriften wäre die Mindestzahl für diesen 
Amtsgerichtsbezirk. 

 
 
V. 
Um Sinn und Unsinn des beschlossenen Gerichtsstrukt urneuordnungs- 
gesetzes und der dem Gesetz folgenden ZweigstVO zu verstehen, hier einige 
ausgewählte Informationen: 
 
1. 
Eine grundsätzliche Betrachtung 
 
Die Gewährung der Justiz, also das Recht eines jeden Bürgers, zur Klärung der ihn 
betreffenden Rechtsangelegenheiten sich eines Richters zu bedienen, ist nach 
Artikel 103 Grundgesetz eine Hauptpflicht des Staates. Dieser hat dabei 
sicherzustellen, dass alle Bürger auch in diesem Anspruch vor dem Gesetz gleich 
sind – Artikel 3, Artikel 20 Grundgesetz.  
 
Die technischen, wie organisatorischen Bedingungen in der Justiz, die von der 
Exekutive (- vollziehende Gewalt – Regierung, Justizministerium u. a.) vorgegeben 
werden, greifen dann in das tragende Prinzip der Gewaltenteilung und damit in die 
Unabhängigkeit der Justizgewährung ein, wenn sie nicht geeignet sind, jedem Bürger 
dieses Recht gleichermaßen zu gewähren und durch administrative Maßnahmen den 
Zugang zur Justiz erschweren. 
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Da die Zusammenlegung von 21 Amtsgerichten im Land Mecklenburg-Vorpommern 
auf nunmehr 10 Amtsgerichte keinerlei organisatorische, finanzielle oder fachliche 
Vorteile liefert, zumindest hat die Exekutive die sogenannten Effizienz der künftigen 
Struktur mit nichts, aber auch gar nichts belegt, dies weder für die Justizverwaltung 
und Rechtsprechung noch für den Bürger, reduziert sich das gesetzliche Vorhaben 
allein auf eine Reform, der Reform wegen und geht damit zulasten der Bürger dieses 
Landes, weil sich die Bedingungen der Rechtsgewährung damit erheblich 
verschlechtern.  
 
Mit der Reduzierung der Gerichte zieht sich der Staat weiter aus der Fläche zurück, 
entgegen seiner anderslautenden Beteuerungen der Politiker der großen Koalition 
aus SPD und CDU. 
 
Auch das für die o. g. Landespolitiker selbst geschaffenen, offensichtlich zwingende 
Argument aus den Absätzen 373 und 374 des Koalitionsvertrages 
 

„Die Regelungen, Verfahren und Institutionen des Rechtsstaates bilden die  unverzichtbare Grundlage für ein 
Zusammenleben in Würde, Freiheit und Sicherheit. Die Unabhängigkeit der Justiz als der dritten Gewalt des 
demokratischen Staates garantiert die Gleichheit vor dem Gesetz, den Schutz vor Willkür und die Erfüllung von 
Ansprüchen nach Recht und Gesetz ohne Ansehen der Person. Dafür ist eine effektive und bürgernahe Justiz 
erforderlich.“  
 
„Im Hinblick auf die demografische Entwicklung stehen langfristig tragfähige Strukturen bei den Gerichtsbarkeiten und 
Staatsanwaltschaften im Vordergrund.  
Im Rahmen der Gerichtsbarkeit ist die Zahl der Gerichtsstandorte der Struktur der Kreisgebietsreform 
anzupassen.Es ist zu prüfen, ob länderübergreifende Strukturen in einzelnen Geschäftsbereichen sinnvoll sind.“ 

 
hat zum einen keinerlei Grundlagen im Prinzip der Justizgewährung, läßt keine 
positiven Effekte erkennen und wird auch mit der Reform nicht umgesetzt. So handelt 
es sich wieder nur um eine Reform, allein der Reform wegen und wieder mit neuen 
Rekorden, die keiner braucht.  
 
2. 
Zur Größe der  Amtsgerichtsbezirke  und  der  Errei chbarkeit der 
Gerichtsstandorte, der markanteste Punkt der Versch lechterung 
 
a) 
Die Erreichbarkeit eines Gerichtes und damit der organisatorische Zugang zur Justiz 
wird zunächst durch den Standort des Gerichtes und der Größe des Gerichtsbezirks 
bestimmt. In Deutschland hat der durchschnittliche Amtsgerichtsbezirk eine Größe 
von  

545,29 km²  
 
(655 AG auf 357.167,94 km²). Bei Vernachlässigung der tatsächlichen Form des jeweiligen 
Bezirkes und der Annahme, dass der Standort des Amtsgerichtes den Mittelpunkt 
einer angenommenen Kreisfläche ausmacht, liegt die durchschnittliche Entfernung 
vom Wohn- zum Gerichtsstandort innerhalb eines durchschnittlichen Amtsbezirkes 
bei 9,26 km (eine Wegstrecke). Diese Entfernung muss als angemessen angesehen 
werden. 
 

Im Land Mecklenburg-Vorpommern liegt der aktuelle Durchschnitt der 
Gerichtsbezirke aber schon jetzt bei  
 

1.105,23 km²  
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(21 AG auf 23.210,55 km²) und einer durchschnittlichen Entfernung bei 13,26 km, mit 43,24 % 
über dem Bundesdurchschnitt.  
 
Nach Umsetzung der Reform wird die durchschnittliche Größe der Amts-
gerichtsbezirke im Land Mecklenburg-Vorpommern bei 
  

2.321,05 km² 
 

(10 AG auf 23.210,55 km²) liegen und die durchschnittlichen Entfernung vom Wohsitz zum 
Gerichtsstandort 19,22 km betragen. Damit liegt dann die Entfernung mit 107,55 % 
über dem derzeitigen Bundesdurchschnitt, mehr als das Doppelte.  
 
Vergleichbare Flächenländer liegen im Durchschnittswert erheblich darunter:  
 
  Brandenburg   mit 1.179,32 km² 
  Freistaat Bayern   mit    966,43 km² 
  Sachsen-Anhalt   mit    817,98 km² 
  Schleswig-Hollstein  mit    718,14 km² 
  Niedersachsen   mit    595,16 km² 
 
Derzeit sind die 5 größten Amtsgerichtsbezirke Deutschlands: 
 
  AG Neuruppin   mit 2.508 km²  
  AG Stendal   mit 2.423 km²  
  AG Brandenburg(Hafel)  mit 2.123 km² 
  AG Perleberg   mit 2.169 km² 
  AG Prenzlau   mit 2.069 km² 
 
was etwa dem künftigen Landesdurchschnitt Mecklenburg-Vorpommern entspricht. 
Mit Abschluß der geplanten Reform werden die vier größten Amtsgerichtsbezirke von 
Mecklenburg-Vorpommern gestellt:  
 
  Ludwigslust    mit 4.334,75 km² 
  Stralsund     mit 3.207,11 km² 
  Neubrandenburg  mit 2.859,79 km²   
  Waren    mit 2.610,39 km² 
 
b) 
Bei einer konkreten Betrachtung der Amtsgerichtsbezirke des Landes, ohne 
Berücksichtigung des Zwischenschrittes der Zweigstellenbildung, stellt sich die 
Situation vor und nach der anlaufenden Strukturreform in Durchschnittswerten wie 
folgt dar: 
 

Amtsgerich t  
 

mit 
Auflösungstermin 

vor der Reform  nach der Reform  Steige -
rung 

in % zu 
9,26 % 

Größe 
Gerichts-

bezirk 
in km² 

Entfernung 
zum 

Gericht in 
km 

Größe  
Gerichts-

bezirk 
in km² 

Entfernung 
zum 

Gericht  
in km 

Demmin          (28.09.2015) 1.922,22 17,49    
Neubrandenburg  789,84 10,59 2.859,79 21,30 230,02 
Neustrelitz      (02.02.2015) 1.385,73 14,85    
Pasewalk  860,30 14,21 1.956,78 17,64 190,49 
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Ueckermünde (01.12.2014) 775,04 10,77    
Waren  1.714,52 16,51 2.610,39 20,38 220,08 
Bad Doberen  (11.05.2015) 550,93 12,03    
Güstrow  2.058,80 18,10 2.263,55 18,98 204,96 
Rostock  991,58 12,54 1.337,76 14,59 157,55 
Grevesmühlen(13.07.2015) 1.304,49 15,83    
Hagenow        (16.03.2015) 1.168,10 15,55    
Ludwigslust  1.349,96 12,55 4.334,74 26,26 283,58 
Parchim          (11.05.2015) 2.001,89 18,85    
Schwerin  637,92 4,55 823,12 11,44 123,54 
Wismar  538,00 9,25 1.842,49 17,12 184,88 
Anklam           (06.10.2014) 982.47 12,54    
Bergen/Rügen(23.11.2015) 978,04 12,47    
Greifswald  646,63 6,41 2.106,03 18,30 197,62 
Ribnitz-Damg.(27.02.2017) 1.239,78 12,27    
Stalsund  989,29 14,19 3.207,11 22,59 243,95 
Wolgast         (31.08.2015) 322,65 10,13    
21 Amtsgerichte  23.210,55 13,36 23.210,55 19,22 207,55 

(Rechenmethode der durchschnittlichen Entfernung: Fläche durch 2 durch pi, davon die Quadratwurzel) 

 
Dabei darf nicht unbeachtet bleiben, dass mit in Kraft treten des Gesetzes am 
06.10.2014 nicht nur das Amtsgericht Anklam mit 36 Städten und Gemeinden und 
42.281 Einwohnern geschlossen und der Gerichtsbezirk auf die Amtsgerichte 
Greifswald und Pasewalk aufgeteilt wird (der Teil Pasewalk als Zweigstelle), sondern 
nebenbei und zum gleichen Termin 49 Städte und Gemeinden mit 51.994 
Einwohnern aus den Amtsgerichtsbezirken Demmin, Neustrelitz, Rostock und 
Ludwigslust bereits neu zugeordnet wurden, so dass sich mit dem Termin die 
Situation bereits für knapp 100.000 Einwohner ändert.  
Auch werden einzelne Bereiche bereits über die ZweigstVO vorfristig neu 
zugeordnet.  
 
c) 
Aus der reformbedingten Standortänderung ergibt sich für das Bundesland folgende 
Betroffenheit der Bürger (nach tatsächlicher Straßenentfernung – eine Strecke), wobei hier nur 
3 Entfernungsbereiche erfasst werden: 
 

Landgerichtsbezirk  Einwohner  Anteil 
in % 

Einwohner  Anteil 
in % 

Einwohner  Anteil 
in % von 30,0 – 44,9 

km 
von 45,0 – 59,9 
km 

von 60,0 –  
km 

Neubrandenburg 57.372 16,67 46.687 13,56 11.572 3,36 
Stralsund 97.170 25,52 61.596 16,17 20.921 5,49 
Rostock 22.698 5,50 3.890 0,94 959 0,23 
Schwerin 66.678 14.53 54.221 11,81 19.978 4,25 

 
Landesgebiet 243.918 15,27 166.394 10,41 53.430 3,35 

 
Damit müssen 463.742 Einwohner, das sind 29,04 % der Einwohner des Landes, 
mehr als 60,0 km und davon 53.430 Einwohner, das sind 3.35 % der Einwohner des 
Landes, sogar mehr als 120 km zurücklegen, um ihr Amtsgericht einmal 
aufzusuchen. Bei dieser Berechnung sind die Ortsteile und Wohnplätze der Städte 
und Gemeinden nicht berücksichtigt. 
 
Dies lässt sich an einigen Extremen im Bundesland deutlich machen, je 2 Beispiele 
pro künftigem Amtsgerichtsbezirk: 
 



8 
 

Stadt/Gemeinde  Einwohner  
 

Amtsgericht  
neu 

Entfernung,  
hin und zurück  

Dranske       1.198 Stralsund     146,6 km 
Wiek       1.111 Stralsund     137,6 km 
Kamminke          279 Greifswald     152,4 km 
Garz          251 Greifswald     145,0 km 
Möllenbeck          703 Waren     131,8 km 
Grünow          295 Waren     129,4 km 
Kletzin          723 Neubrandenburg     124,4 km 
Dargun        4.438 Neubrandenburg     121,0 km 
Schönhausen          240 Pasewalk     122,0 km 
Voigtsdorf          110 Pasewalk     112,0 km 
Behren-Lübchin          959 Güstrow     132,4 km 
Gnewitz          194 Güstrow     107,6 km 
Kirch-Mulsow          317 Rostock       83,2 km 
Carinerland          970 Rostock       79,0 km 
Sukow       1.420 Schwerin       61,2 km 
Plate       3.351 Schwerin       59,4 km 
Schlagsdorf       1.112 Wismar     121,8 km 
Dechow          197 Wismar     121,8 km 
Nostorf       1.094 Ludwigslust     127,4 km 
Schwanheide          711 Ludwigslust     125,8 km 

 
Für den Amtsgerichtsbezirk Bad Doberan  bedeutet dies: 
 

Stadt/  
Gemeinde 

Entfernungen in km  pro Strecke  
zum AG Bad 

Doberan 
 

zum AG  
Rostock 

Steigerung  
mit der Reform 

um … 

zum Bundes -
durch- 

schnitt (9,26) 
Bad Doberan (Stadt) 3,0 13,7 10,7   4,44 
Kröpelin (Stadt) 8,5 22,1 13,6 12,84 
Kühlungsborn (Stadt) 15,2 27,5 12,3 18,24 
Neubuckow (Stadt) 18,7 31,7 13,0 22,44 
Satow (Stadt) 17,2 21,9   4,7 12,64 
Admannshagen-Bargeshagen 7,1 8,4   1,3 ./. 0,86 
Bartelshagen-Parkentin 6,5 13,3   6,8   4,04 
Börgerende-Rethwisch 4,1 16,0 11,9   6,74 
Hohenfelde 3,3 16,9 13,6   7,64 
Nienhagen 8,4 15,4   7,0   6,14 
Reddelich 4,0 17,6 13,6   8,34 
Retschow 7,6 21,3 13,7 12,04 
Steffenshagen 6,1 19,7 13,6 10,44 
Wittenbeck 11,0 22,6 11,6 13,34 
Alt Bukow 25,3 38,9 13,6 29,64 
Am Salzhaff 23,5 37,0 13,5 27,74 
Bastorf 17,8 30,7 12,9 21,44 
Biendorf 17,4 31,8 14,4 22,54 
Carinerland 24,5 39,5 15,0 30,24 
Kirch Mulsow 27,2 41,6 14,4 32,34 
Rerik (Stadt) 23,3 35,5 12,2 26,24 

 
Danach verschlechtert sich die Entfernungssituation von 7.767 Gerichts- 
eingesessenen (15,14 %) um mehr als das Doppelte und von 15.409 
Gerichtseingesessenen ( 30,03 %) um mehr als das Dreifache.  
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3.  
Zur Zahl der Richterstellen  (abgestellt auf Erfassungen von 2012) 
 
Nach der Position des Justizministeriums wird die Effizenz der Amtsgerichte 
angeblich wesentlich davon bestimmt, wie viele Richterstellen an einem Amtsgericht 
vorhanden sind, wobei das Mindestmaß auf 10 Richterstellen ausgerichtet wurde. 
 
Im Jahre 2012 waren bei den 659 Amtsgerichten der Bundesrepublik (jetzt 655) 
8.081 Richterstellen angelegt, somit waren es im Durchschnitt 12,26 
Richterstellen/Amtsgericht. Im Land Mecklenburg-Vorpommern waren 198 
Richterstellen ausgeschrieben und somit 9,42 Richterstellen/Amtsgericht.  
 
Aus der tatsächlichen Gegebenheit in den deutschen Amtsgerichten ergibt sich aber 
ein Ergebnis, das die ohnehin bedenkliche Kennziffer für die Bestimmung der 
Effizienz  eines Amtsgerichtes offensichtlich untauglich werden läßt:  
 

Zahl der  
Richterstellen 

im Amtsgericht 

bei der Zahl 
der 

Amtsgerichten  

Anteil  
in % 

1 22 3,34 
2 27 4,10 
3 31 4,71 
4 60 9,11 
5 66 10,03 

Zwischensumme 1 -5 206 31,29 
6 54 8,20 
7 52 7,90 
8 48 7,29 
9 54 8,20 

Zwischensumme 1 -9 414 62,88 
10 33 5,01 

mehr als 10 105 15,95 
mehr als 15 29 4,40 
mehr als 20 82 12,46 

 
Wenn die Position der Justizministerin zutreffen würde, wären im Umkehrschluß 
62,88 % der Amtsgerichte nicht effizient, schon weil bei diesen weniger als 10 
Richterstellen vorhanden sind.  
 
Würde man die Zahl der Richterstellen der künftigen Amtsgerichtsbezirke aus dem 
Verhältnis der Gerichtseingesessen ableiten und weiterhin von 198 Richterstellen 
ausgehen, brächte die Reform folgende Situation: 
 
 AG Rostock    mit 304.863 EW  dann 37,69 Richterstellen 
 AG Stralsund   mit 223.445 EW  dann 27,66 Richterstellen 
 AG Ludwigslust   mit 182.608 EW  dann 22,57 Richterstellen 
 AG Neubrandenburg  mit 164.208 EW  dann 20,33 Richterstellen 
 AG Greifswald   mit 157.445 EW  dann 19,46 Richterstellen 
 AG Wismar    mit 141.797 EW  dann 17,48 Richterstellen 
 AG Schwerin   mit 134.489 EW  dann 16,61 Richterstellen 
 AG Güstrow    mit 108.413 EW  dann 13,38 Richterstellen 
 AG Waren    mit   98.917 EW  dann 12,15 Richterstellen 
 AG Pasewalk   mit   85.389 EW  dann 10,53 Richterstellen 
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Zwar würden dann alle 10 Amtsgerichten die untaugliche Zielsetzung erreichen, doch 
mit welchem Effektivitätsgewinn, wenn sich Einwohnerzahl und Größe des 
Einzugsgebietes gleichermaßen steigern und die Richterstellenanzahl allein aus dem 
tatsächlichen Bedarf (bei bundeseinheitlicher Pensenbestimmung) abgeleitet 
werden?  
Dazu bietet das Gesetz und seine Begründung keine Antwort. 
 
4. 
Zur Bildung und Erhaltung von Zweigstellen als ange bliche 
Kompromisslösung  –  aber  nur  eine  “Mogelpackung ” 
 
Auch wenn das Amtsgericht Ueckermünde nicht zur Zweigstelle umgebildet wird, ist 
gleichwohl eine Auseinandersetzung mit der Problematik der Zweigstellenbildung 
geboten, um den künftigen Justizstandort Mecklenburg-Vorpommern zu bewerten. 
 
a) 
Die Zweigstelle ist eine unselbständige Außenstelle eines Amtsgerichtes und 
realisiert nur Teilaufgaben eines Amtsgerichtes. Bezüglich einer strukturellen und 
rechtlichen Ausgestaltung existieren keine gesetzlichen Vorgaben. So ist die 
Zweigstelle ein in das Belieben der Exekutive gestelltes Konstrukt und grundsätzlich 
nur als Zwischenschritt zwischen Erhaltung und Schließung eines Amtsgerichtes zu 
verstehen, eine Art “Mogelpackung”. 
 
Derzeit gibt es in Deutschland, und das auch nur in sieben Bundesländern, 26 
Zweigstellen, bei 655 Amtsgerichten, was einen Anteil von 0,039 % ausmacht und 
deren Bedeutungslosigkeit unterstreicht. 
 

Bundesland  Zahl der 
Amtsgerichte 

Zahl  der 
Zweigstellen 

Freistaat Bayern 73 11 
Berlin 11 1 
Brandenburg 24 1 
Hessen 48 5 
Saarland 10 2 
Freistaat Sachsen 30 3 
Freistaat Thüringen 23 3 

 
Die geringe Zahl der Zweigstellen in Deutschland ist insbesondere dem Umstand 
geschuldent, dass unstreitig in der Justiz von einer Inneffizienz der Zweigstellen 
ausgegangen wird und solche nur zu schaffen oder zu erhalten sind, wenn es 
zwingend geboten, es objektiv unabwendbar ist.  
 
Der erhebliche Mehraufwand in der Verwaltung der Zweigstelle für das jeweilige 
Amtsgericht, die Belastung der dortigen Mitarbeiter mit einer Position als 
“Gerichtsbedienstete 2. Klasse” und die Reduzierung des Leistungsangebot der 
Zweigstelle auf regelmäßig weniger als 10 % der Kernaufgaben eines Amtsgerichtes 
bedeuten, das bundesweit die Zweigstellen gerade kein “Erfolgsmodell” innerhalb 
einer Gerichtsstruktur darstellt und auch so gesehen werden.  
 
Der nun für Mecklenburg-Vorpommern eingeleitete Weg findet schon in der 
allgemein anerkannten Position der bundesweiten Justizverwaltung keinen 
Rückenhalt.  
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b) 
Nach der Umsetzung des Gerichtsstrukturneuordnungsgesetzes vom 11.11.2013 
wird es in Mecklenburg-Vorpommern zunächst 6 Zweigstellen geben, was den 
Bundesdurchschnitt zwar auf  0,048 % anhebt, aber keine neue positiven 
Perspektive eröffnet. So werden folgende Amtsgerichte mit dem Termin ihrer 
Auflösung zu Zweigstellen: 
 

Amtsgericht  am aufnehmendes 
Amtsgericht 

Anklam              (teilweise) 06.10.2014 Pasewalk 
Neustrelitz         (teilweise) 02.02.2015 Waren 
Parchim 11.05.2015 Ludwigslust 
Grevesmühlen 13.07.2015 Wismar 
Demmin            (teilweise) 28.09.2015 Neubrandenburg 
Bergen/Rügen 23.11.2015 Stralsund 

 
c) 
Während der Eingriff in die Gerichtsstruktur mit dem Gesetz vom 11.11.2013 noch 
vom Landtag entschieden wurde und die Schließung von Gerichten und die 
Umbildung in Zweigstellen zur Folge hat, ist die inhaltliche und personelle 
Ausrichtung der Zweigstellen eine uneingeschränkte Entscheidung der 
Justizministerin und ermöglicht es ihr, frei einer parlamentarischen Mitwirkung, die 
Zweigstellen praktisch auf “0” herunterzufahren, auch wenn die schlussendliche 
Auflösung dann noch der Entscheidung des Landtages bedarf.  
 
d) 
Im Ergebnis der vorherigen Gerichtstrukturreform von 1998 wurden, angeblich allein 
aus Kostengründen, aus den 31 Amtsgerichten 21 Amtsgerichte und 10 Zweigstellen 
gebildet. Heute sind alle Zweigstellen verschwunden.  
 

   Zweigstelle  Datum der 
Schließung 

Zerfalls zeit  
in Monaten  

aufnehmendes 
Amtsgericht 

Strasburg 01.02.1998          1,0 Pasewalk 
Altentreptow 01.01.1999        12,0 Demmin 
Plau am See 12.04.1999        15,5 Parchim 
Bützow 26.07.1999        18,8 Güstrow 
Teterow 26.07.1999        18,8 Güstrow 
Gadebusch 15.09.2000        32,5 Grevesmühlen 
Sternberg 13.10.2001        45,5 Parchim 
Röbel 01.04.2002        51,0 Waren 
Grimmen 01.07.2008      126,0 Stralsund 
Malchin 09.05.2009      136,0 Demmin 

 
Die Schließung erfolgte ohne eine Beteiligung des Landesparlamentes. Der 
Zeitpunkt der Schließungen war allein davon abhängig, wann das jeweilige 
aufnehmende Amtsgericht die technischen Voraussetzungen hatte, die Zweigstellen 
in sich unterzubringen. Das Bürgerinteresse und die spezifische Aufrechterhaltung 
der Rechtsgewährung in den Bereichen über die Standortwahrung war unbeachtlich. 
So blieb eine durchschnittliche Zerfallszeit der Zweigstellen von nur 43,7  Monaten. 
Der als “Beruhigungspille” eingeführte Entscheidungsvorbehalt, wonach der Landtag 
bei den 6 neuen Zweigstellen über eine Schließung selbst entscheiden muss, ist 
praktisch bedeutungslos.  
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Die letzte der 6 Zweigstellen wird am 23.11.2015 gebildet, ein paar Jahre später wird 
es die Zweigstellen nicht mehr geben. Setzt man die o. g. Zerfallszeit an, dann tritt 
der Fall spätestens am 15.06.2019 ein.  
 
Dabei bleibt auch noch unbeachtet, dass schon bei der Bildung der Zweigstellen die 
Aufgabenvielfalt des Amtsgerichtes auf ein Minimum reduziert und sicher dann weiter 
reduziert wird, um so deren Bedeutungslosigkeit zu unterstützen und eine spätere 
Auflösungsnotwendigkeit “verständlicher” zu machen. 
 
e) 
Nach dem Artikel 2, § 9 Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz vom 11.11.2013, ist es 
allein der Justizministerin übertragen, durch Rechtsverordnung die Aufgaben der 
Zweigstellen zu bestimmen.  
 

“Das Justizministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die sachliche oder örtliche Zuständigkeit der 
Zweigstellen zu regeln und die Abhaltung von Gerichtstagen außerhalb des Gerichtsstandortes der Amtsgerichte 
anzuordnen, wenn dies im Interesse einer geordneten Rechtspflege geboten erscheint.” 
 

Der Landtag hat seine Gesetzgebungsbefugnis diesbezüglich vollständig 
abgegeben, der Exikutive keine Grenzen gesetzt, was als Verstoß gegen Artikel 80 
Grundgesetz anzusehen ist.  
 
Die Justizministerin hat auch unmittelbar reagiert und am 15.01.2014, ebenfalls “im 
stillen Kämmerlein“, die Verordnung über die amtsgerichtlichen Zweigstellen und 
weiteren Vorschriften zur Umsetzung der Gerichtsstrukturneuordnungsgesetzes 
(ZweigstVO) erlassen und damit die Aufgaben der beisherigen Amtsgerichte in den 
Zweigstellen, wenn auch in unterschiedlichem Maß, radikal gestutzt. 
 
Um dies zu überschauen scheint es geboten, die derzeitigen Aufgaben der 
Amtsgerichte im Land Mecklenburg-Vorpommern mal zusammenhängend 
darzustellen, wobei einzelne Aufgaben nicht bei allen Amtsgerichten gleichermaßen 
erbracht werden: 
 
 Zivilsachen 

• Erkenntnisverfahren 
• Kostenfestsetzungsverfahren 
• Vollstreckung (Pfändungs- und 

Überweisungsbeschlüsse,Vollstreckungsschutzanträge) 
• Zwangsversteigerungssachen 
• Zwangsverwaltungssachen 
• Mobiliarvollstreckungssachen (mit Verteilungssachen) 

  
 Familiensachen 

• Familienstreitsachen 
• Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit  
• Vormundschaftssachen 
• Pflegschaften 
• Güterrechtsregistersachen 

 
 Strafsachen und Ermittlungssachen 

• Ermittlungsrichtersachen (richterliche Untersuchungshandlungen, Haftanordnung, 
richterliche Vernehmung) 

• Strafverfahren vor dem Strafrichter 
• Strafverfahren vor dem Jugendrichter 
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• Strafsachen vor dem Schöffengericht (*)  
• Strafsachen vor dem Jugendschöffengericht (*) 
• Unterbringungs- und Freiheitsentziehungssachen 
• Bewährungsaufsicht 
• Bußgeldsachen (*) 

 
 Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit  

• Grundbuchsachen 
• Nachlassachen (Pflegschaften,Erbscheine, Ausschlagungen, Testamente) 
• Betreuungssachen 
• Angelegenheiten der Beratungshilfe 
• Beurkundungssachen 
• Rechtsantragstelle f. d. Aufnahme von Entscheidungen 
• Hinterlegungssachen 
• Insolvenzsachen (*) 
• Landwirtschaftssachen (*) 
• Zivil- und Starfsachen im gemeindefreien Küstengewässern(*) 
• Handelsregistersachen (*) 
• Vereinsregistersachen (*)  
• Genossenschaftsregistersachen (*) 
• Personenstandssachen (*) 
• Schiffsregistersachen (*) 
• Justizkostensachen (*) 

(*) – nur an ausgewälten Gerichten 

 
Was davon in der jeweiligen Zweigstelle, zumindest zum Zeitpunkt ihrer Bildung noch 
verbleiben soll, kann bei den analogen Übersichten zu den 6 geplanten Zweigstellen 
unter  www.gerichtsstruktur-mv.de eingesehnen werden. 
 
So kann bei jeder Bewertung der Auswirkungen der vorgesehenen 
Gerichtstrukturreform die vermeintliche Existenz von Zweigstellen unbeachtet 
bleiben. 
 
 
VI. 
Zusammenfassung einiger ausgewählter Argumente, die  gegen diese 
Gerichtsstrukturreform sprechen und deren Aufhebung  gebietet: 

 
1.  
Größe der Gerichte 

 
Dem Gerichtstrukturneuordnungsgesetz vom 11.11.2013 liegen keinerlei 
wissenschaftliche Untersuchungen zu Grunde, wonach eine “Mindestgröße” der 
Amtsgerichte, gemessen an der Zahl der Richterstellen (auf 10 und mehr 
Richterstellen) eine Quelle der  Effizienzsteigerung eines Amtsgerichtes bildet. 
 
Die Erfahrungen in der Bundesrepublik belegen, daß kleine Gerichte in der Regel 
besonders schnell, effektiv und effizient arbeiten. Daher sind auch die überwiegende 
Zahl der Amtsgerichte, trotz des demographischen Wandels, weiterhin berechtigt im 
Bereich zum Teil sogar weit unter 10 Richterstellen angesiedelt.   
 
2.  
Spezialisierung der Richter 
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Die Konzentration der Gerichte und damit die Schaffung von Möglichkeiten der 
Spezialisierung der Richter auf einzelne Kernbereiche des Amtsgerichtes, als eine 
weitere hervorgehobene Quelle der Effizienzsteigerung stellen, geht an der 
Wirklichkeit vorbei und findet keine plausible Begründung. Es liegen keinerlei 
Erhebungen dahingehend vor, dass es für die Spezialisierung der Richter bei den 
Amtsgerichten einen irgendwie gearteten Bedarf gibt.  
 
Selbst bei Amtsgerichten mit mehr als 15 Richterstellen findet eine Spezialisierung 
auf einzelne der vier Kernaufgaben (Zivil-, Familien-, Straf- und Betreuungssachen) 
in der Regel nicht statt, weil dann auch gesichert sein muß, dass die Vertretung in 
gleicher Weise spezialisiert ist und daneben im Falle des Bereitschaftsdienstes jeder 
Richter in der Lage sein muß, Aufgaben aus allen vier Kernbereichen unmittelbar und 
fachkompetent zu entscheiden. 
 
Über die Aufgabenverteilung (Geschäftsverteilung) im Gericht entscheidet nicht die 
Justizverwaltung, sondern ausschließlich das aus Richtern des Amtsgerichtes 
bestehende Präsidium des Amtsgerichtes. Damit wäre der Eingriff in die 
Geschäftsverteilung (auch über ein Spezialisierungsverlangen) ein Eingriff in die 
richterliche Unabhängigkeit. 
 
3.  
Zusammenlegung von Gerichtsbezirken 
 
Die bezweckte Bildung territorial große Amtsgerichtsbezirke führt zu einem objektiv 
folgenden Verlusst an bestehender Effizienz. 
 
Schon die Organisation der Verfahren wird durch die mit der Reform erzwungenen 
weiteren Wege der Parteien, Beteiligten, der Schöffen und Zeugen zusätzlich 
belastet. Es erhöht sich die Gefahr der Verspätung, das Nichterscheinen zum 
Termin, der Schwierigkeit bei der Koordinierung aller Beteiligten. Die Aufhebung von 
Terminen wird zunehmend nötig werden. 
 
Angeklagte in Starfsachen können häufiger nicht mehr vorgeführt werden, schon weil 
die “Harmonisierung” der Gerichts- mit der Polizeistruktur fehlt und weitere Wege 
auch zunehmend die Dienstzeit verschlingt, ohne positiven Effekte. 
 
Kurzfristige Terminierungen werden kaum noch realisiert werden können. Die 
Ladung von Zeugen, insbesondere von Polizeibeamten, auf Abruf wird, im 
Gegensatz zur gegenwärtigen Praxis in Straf- und Ordnungswidrigkeitssachen, nicht 
mehr möglich sein. So müssen deswegen z. B. die Zeugen vorsorglich geladen 
werden, egal ob sie dann letztlich benötigt werden.  
 
Die Rechtspfleger in Betreuungssachen und die Richter sowohl in diesen als auch in 
Kindschaftssachen hätten z. B. bei erforderlichen Anhörungen in der häuslichen 
Umgebung weitere Wege zurückzulegen. Gleiches gilt bei Ortsterminen im 
Zivilverfahren.  
 
Und da Fahrzeit auch Arbeitzeit darstellt, bedeutet zwangsläufig die Zunahme von 
Reisezeit die Abnahme der eigentlichen amtsgerichtlichen Aufgabenerfüllung. 
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Während in der Bundesrepublik kein Bürger mehr als 45 km vom Wohnort bis zu 
seinem Amtsgericht benötigt, was dann auch noch die Ausnahme bedeutet, werden 
in Mecklenvurg-Vorpommern mehr ca. 14 % der Bürger (220.000) über 45 km 
zurückzulegen haben. Erschwert wird dies noch durch den regelmäßig 
unzureichenden Personennahverkehr.  
 
Daher wird ein Termin beim zuständigen Amtsgericht häufig zu einer Tagesaufgabe 
werden. 
 
4.  
Die Vollstreckung wird (nebenbei) unnötig erschwert  
 
In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit 79 Gerichtsvollzieher, die Hauptträger der 
Zwangsvollstreckung, tätig. 
 
Grundlage Ihrer Tätigkeit bildet die Gerichtsvollzieherordnung (GVO) vom 
09.07.2013. Danach ist der Amtssitz des Gerichtsvollziehers und die Unterhaltung 
seines Geschäftszimmers am Sitz des Amtsgerichtes (Standort) sicher zu stellen, 
ungeachtet der Lage des dem Gerichtsvollzieher zugewiesenen Amtsbezirkes 
innerhalb des Amtsgerichtsbezirkes.  
 
Die Ausnahmereglung der GVO, wonach der Präsident des OLG einen anderen Ort 
als Amtssitz und Ort des Geschäftszimmers des Gerichtsvollziehers bestimmen kann 
wurde schon in der Vergangenheit restriktiv genutzt und wird, so derzeitige 
Orientierungen, in Zukunft noch weiter eingeschränkt. 
 
Fazit daraus und dies verbunden mit den Konsequenzen der Gerichtsstrukturreform 
ist, dass sich künftig die 79 Gerichtsvollzieher des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, mit ihrem Amtssitz und ihrem Geschäftszimmer nur auf die 10 Städte 
verteilen, an denen die künftigen Amtsgerichte ihren Sitz haben. Die Zweigstellen 
spielen dabei keine Rolle. 
 
Die weit überwiegende Mehrzehl der Gerichtsvollzieher werden so ihren Amtssitz 
und ihr Geschäftszimmer außerhalb des ihnen zugeordneten 
Gerichtsvollzieherbezirkes haben.  
 
So werden z. B. ab 02.02.2015 die 5 Gerichtsvollzieher des künftigen 
Amtsgerichtsbezirkes Waren im Stadtgebiet ihren Amtssitz und ihr Geschäftszimmer 
haben, wobei wohl nur 2 Gerichtsvollzieher auch für Bereiche des Stadtgebietes 
zuständig sind. 
 
Diese Zwangszentralisierung bedeutet aber für den Gerichtsvollzieher höheren 
Reise- und damit Zeitaufwand, für die Auftraggeber/Gläubiger höhere Kosten und für 
die Schuldner zusätzliche Erschwernisse, die den Erfolg der Vollstreckung erheblich 
schmälern werden, und dies ohne Not.  
 
5.  
Einsparung von finanziellen Mitteln 
 
Für die Vornahme einer seriösen Analyse der reformbedingten Mehrkosten hat das 
Justitzministerium keine offizielen Anzeichen gesetzt. Der knappe Teil in der 
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Gesetzesbegründung zeugt von einer gewollten “Schönrechnung” bzw. 
Ausklammern des Problems.  
 
Keines der 10 verbleibenden Amtsgerichten ist technisch wie räumlich in der Lage, 
ohne neue Investitionen, deren Volumen offensichtlich bewusst nicht bekannt 
gegeben wurde, die aufzulösenden Amtsgerichte, oder Teile von ihnen, 
aufzunehmen.  
 
An einigen, nun vor der Schließung stehenden Amtsgerichte wurden in den letzten 
Jahren, nur ausgerichtet auf eine künftige Nutzung als Amtsgericht, zum Teil 
aufwendig saniert bzw. Neu errichtet, wie z. B. die Amtsgerichte Grevesmühlen, 
Neustrelitz und Demmin. Eine anderweitige Nachnutzung bedeutet wieder, wenn sie 
denn gegeben wäre, weitere Investitionen für den entsprechenden Umbau. 
 
Die Unterhaltungskosten der Gerichte werden ebenfalls nicht sinken, weil der 
technische Mehraufwand schon durch die Größe des Amtsgerichtsbezirkes durch 
zunehmende Reisekosten, zusätzliche Kostenaufwendungen für Richter, 
Rechtspfleger, Zeugen, steigen werden. Dies zumindest dann, wenn die 
Amtsgerichte auch in Zukunft ihrer Aufgabenstellung gerecht werden sollen. 
 
Die so unnötig provozierten Mehrkosten aus der zunehmenden Entfernung zum 
Gerichtsstandort werden aber weit überwiegend die Bürger tragen, um die 
Pflichtaufgaben des Staates in Anspruch nehmen zu können. Die Mehrkosten der 
Reform wird der Steuerzahler tragen, ohne dass diesem etwas positives zuwächst, 
allein für eine Reformidee aus dem “Elfenbeinturm”. 
 
Auch wegen dieser Gründe wollen wir mit dem Volksbegehren den Gesetzgeber 
veranlassen, das Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz vom 11.11.2013 wieder 
aufzuheben, um erst einmal über die Zukunft der Justiz in einer breiten und 
sachbezogenen Diskussion  nachzudenken und die Erfahrungen der Praktiker zu 
nutzen. 
 
 
VII. 
Politische Ansprechpartner (pro & contra) im Zustän digkeitsbereich des 
Amtsgerichtes Bad Doberan. 
 
Bürgermeister der Stadt Bad Doberan (Standort des Gerichtes) 
 
  Thorsten Semmrau - parteilos 
  Rathaus – Severinstraße 6 in 18209 Bad Doberan 

Telefon:  038203/915 200 
Telefax:  038203/915 209 
e-Mail: th.semrau@stadt-dbr.de 

 
 
Landrat des Landkreises Rostock 
 
  Sebastian Constien  – SPD 
  Am Wall 3-5 in 18273 Güstrow 

Telefon:  03843/755 12001 
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Telefax:  03843/755 10800 
e-Mail: Sebastian.Constien@lkros.de 
 

 
Landtagsabgeordnete des hier mit erfassten Wahlkreises: 
 
 

Stefanie Drese  - SPD 
Dammchaussee 3 in 18209 Bad Doberan 
Telefon: 038203/731291 
Telefax: 038203/731292  
e-Mail: stefanie.drese.wkb@gmx.de 
 

 
Fraktionsanschriften der im Landtag vertretenen Parteien: 
 
 
  SPD - Fraktion im Landtag M-V 
  Dr. Norbert Nieszery  – Fraktionsvorsitzender 
  Geschäftsführer – Bettina Eberhardt 
  Lennéstraße 1 in 19053 Schwerin 
  Telefon: 0395/525 2342 
  Telefax: 0395/525 2601 
  e-Mail: bettina.eberhardt@apd.landtag-mv.de 
 
  CDU - Fraktion im Landtag M-V 
  Vincent Kokert  – Fraktionsvorsitzender 
  Geschäftsführer – Anette Glania 
  Lennéstraße 1 in 19053 Schwerin 
  Telefon: 0385/525 2292 
  Telefax: 0385/525 2277 
  e-Mail:  glania@cdu.landtag-mv.de 
 
  DIE LINKEN - Fraktion im Landtag M-V 
  Helmut Holter  – Fraktionsvorsitzender 
  Lennéstraße 1 in 19053 Schwerin 
  Telefon: 0385/5252 500  
  Telefax: 0385/5252 509 
  e-Mail: fraktion@dilinke.landtag-mv.de 
 
  Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktion im Landtag M-V 
  Jürgen Suhr  – Fraktionsvorsitzender 
  Geschäftsführer – Till Hafner 
  Lennéstraße 1 in 19053 Schwerin 
  Telefon: 0385/5252 453  
  Telefax: 0385/5252 460 
  e-Mail: till.hafner@grüne-fraktion-mv.de 
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VIII. 
Ansprechpartner der regionalen Presse 
 

“Ostseezeitung” Andreas Meyer 
   Alexandrinenplatz 1a in 18209 Bad Doberan  

     Telefon: 038203/554862 
     Lokalredaktion.bad-doberan@ostsee-zeitung.de 
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